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   Sitzungsvorlage DS 2011/340 
   Büro Oberbürgermeister 

Timo Hartmann 
(Stand: 29.09.2011) 

Verwaltungs- und Kulturausschuss 
öffentlich am 10.10.2011  
Gemeinderat 
öffentlich am 24.10.2011  
 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen:  

 
 

Änderung der Hauptsatzung 
- Übergang von Jugendthemen vom Verwaltungs- und Kulturausschuss auf den  
  Bildungs- und Sozialausschuss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Geschäftskreis des Verwaltungs- und Kulturausschusses gibt die Zuständig-
keit für die Einrichtungen und Maßnahmen derJugendhilfe und Jugendpflege an 
den Geschäftskreis des Bildungs- und Sozialausschusses ab. Dazu wird die Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung (Anlage 1) erlassen.  
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Sachverhalt: 
 
Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe und Jugendpflege waren beim 
bisherigen Verwaltungsausschuss (vor der Neustrukturierung der Ausschuss-
landschaft im Jahr 2011) thematisch angesiedelt. 
 
Bei der Neustrukturierung der Ausschüsse des Gemeinderates vor der Som-
merpause wurde dem neu gebildeten Verwaltungs- und Kulturausschuss die 
Zuständigkeit für die Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe und Ju-
gendpflege übertragen (Aufnahme in den Geschäftskreis).  
 
Nach erneuter Prüfung schlägt die Verwaltung vor, den Bereich Einrichtungen 
und Maßnahmen der Jugendhilfe und Jugendpflege dem Geschäftskreis des 
Bildungs- und Sozialausschusses zu übertragen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Zielsetzungen in der Jugendhilfe und Jugendpflege orientieren sich an 
den Lebenswelten von jungen Menschen. Das beinhaltet sowohl die Ausrich-
tung an sozialen Bedingungen, Strukturen und Räumen, als auch die Berück-
sichtigung von informellen und non-formalen Bildungsansätzen. Die daraus 
entstehenden Arbeitsfelder und Aufträge werden gemeinsam durch Schulso-
zialarbeit und Offene Jugendarbeit übernommen.  
 
Die Weiterentwicklung der Jugendarbeit als Ganzes ist damit konsequenter-
weise dem Bildungs- und Sozialausschuss zuzuordnen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Änderungssatzung 
 


